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Vorwort

Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung sind der Bereich der na-
tionalen Rechtsordnung, der am stärksten durch den Fortgang und die Pra-
xis der europäischen Integration beeinfl usst wird. Die Verwirklichung einer 
immer engeren Union der Völker Europas bleibt angewiesen auf die demo-
kratischen Institutionen und rechtsstaatlichen Grundsätze der Mitglied-
staaten und deren erfolgreiche Wirtschaftspolitik und stabile Finanzwirt-
schaft. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Urteilen zum Maas-
tricht-Vertrag und zum Lissabon-Vertrag die für Deutschland maßgebenden 
Direktiven und Grenzen der Mitwirkung bei der Entwicklung der Europä-
ischen Union bekräftigt. Die Erschütterung der internationalen Finanzbe-
ziehungen und die nahezu alle Mitgliedstaaten erfassende übermäßige 
Staatsverschuldung, nicht zuletzt durch eine expansive Erfüllung wohl-
fahrtsstaatlicher Staatsaufgaben, stellt die Grundlagen der europäischen 
Währungsunion und des unionsrechtlichen „Stabilitätspaktes“ auf die Pro-
be. Die neue Aufl age dieses exemplarischen Leitfadens trägt der neueren 
Währungs- und Kreditpolitik in der Währungs- und Währungsunion in 
verfassungs- und gemeinschaftsrechtlicher Perspektive Rechnung. Beson-
deres Augenmerk ist, im Zusammenhang damit, der Wahrnehmung der 
staatlichen Verantwortung für das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“, 
den neuen verfassungsrechtlichen Vorkehrungen gegen eine planlose Staats-
verschuldung im Bund und in den Ländern und der Verbesserung der Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht gewidmet.

Die Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes 
und ebenso die Grundfreiheiten und Grundrechte des europäischen Bin-
nenmarktes gewährleisten als Fundament der nationalen und der europä-
ischen Wirtschaftsordnung die Privatautonomie, die Vertragsfreiheit und 
das privatnützige Eigentum der Einzelnen und der Unternehmen. Verfas-
sungs- und Gemeinschaftsrecht geben der Gesetzgebung die notwendige 
Vollmacht, den Wirtschaftsfreiheiten die im Allgemeininteresse gebotenen 
Bindungen und Schranken aufzuerlegen, weit über das herkömmliche Ge-
werberecht hinaus, das der Gewerbefreiheit im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung Grenzen setzt. Raumordnung, Städtebaurecht und 
vor allem der Schutz von Natur und Umwelt führen fortdauernd und zu-
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nehmend zu gesetzlichen Anforderungen an die Unternehmenstätigkeit und 
besonders an die Zulassung von Vorhaben. In dem komplexen und sich 
fortdauernd wandelnden Energiewirtschaftsrecht tritt die erweiterte Wirt-
schaftsaufsicht mithilfe der Unternehmergenehmigung mit planungsrecht-
lichem Einschlag und der Regulierung des marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbs sowohl durch Kartellaufsicht, als auch zur Gewährleistung der Ver-
sorgung unter angemessenen Bedingungen eindrücklich zu Tage. Ständig 
schreitet das Regulierungsrecht der gemeinwohlorientierten Infrastruktur-
dienste von Post, Telekommunikation und Eisenbahnverkehr voran, hier 
wie auch in der Energiewirtschaft unter durchgreifendem Einwirken uni-
onsrechtlicher Vorgaben. Die staatliche Gewährleistungsverantwortung 
für gemeinwohlorientierte Leistungsangebote – „Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse“ im Sinne des Gemeinschaftsrechts –, besonders 
im Fall einer Privatisierung, bildet die Grundlage und die Richtschnur für 
das Regulierungsrecht, besonders der „Netzwirtschaften“, das einen eige-
nen Zweig des öffentlichen Wirtschaftsrechts darstellt.

Die schon nach wenigen Jahren notwendig gewordene Neubearbeitung 
dieser Einführung in das Recht der Wirtschaftsverfassung und Wirtschafts-
verwaltung zeichnet die Grundlinien des expandierenden Rechtsstoffes auf 
und stellt die wesentlichen Rechtsfragen, normativen Ordnungen und Ent-
scheidungsregeln des Wirtschaftslebens vor Augen, in denen Auftrag und 
Gestaltung durch Gesetz und Verwaltung der rechts- und sozialstaatlichen 
Demokratie wirksam werden. Frau Christina Köhler schulde ich besonde-
ren Dank für die gute und geduldige Ausführung der nicht unkomplizierten 
Schreibarbeiten der Neuaufl age.

Peter Badura München, im Dezember 2010

Aus dem Vorwort zur zweiten Aufl age

Seit der lange zurückliegenden ersten Aufl age (1971) dieses Werkes sind 
durch den Fortgang der europäischen Integration, die Wiedervereinigung 
Deutschlands, die Ambivalenz von Interventionismus, Liberalismus, staat-
licher Gewährleistungsverantwortung und Regulierung und die durch Ge-
setz und Richterspuch vorangetriebene Verdichtung des Rechtsstoffes 
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handgreifl iche Veränderungen eingetreten. Die Neuaufl age ist demzufolge 
eine praktisch durchgehende Neufassung des Buches. Die Darstellung be-
ruht in einigen Partien auf den Erfahrungen meiner über die Jahre hinweg 
in Göttingen und München gehaltenen Vorlesungen und nimmt auch Ge-
danken aus dem Abschnitt „Wirtschaftsverwaltungsrecht“ auf, den ich für 
das ursprünglich von Ingo von Münch, jetzt von Eberhard Schmidt-Aß-
mann herausgegebene Lehrbuch „Besonderes Verwaltungsrecht“ (12. Auf-
lage 2003) verfaßt habe und dessen Fortführung jetzt in den Händen von 
Peter M. Huber liegt.

Peter Badura München, im April 2005

Vorwort
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1

A. Wirtschaftsverfassung

I. Staat und Wirtschaft

1. Privatautonomie, Markt und Intervention

 1 1Die Versorgung der staatlich organisierten Gesellschaft mit Gütern und 
Dienstleistungen ist eine Funktion der Entwicklung der Produktivkräfte 
(Ausbildungsstand der arbeitenden Bevölkerung, technologischer Fort-
schritt, Arbeitsteilung) und der Gestaltung der Produktionsverhältnisse (ge-
sellschaftliche und rechtliche Organisation des wirtschaftlichen Prozesses). 
Quelle der Versorgung und vor allem der bereitzustellenden knappen Güter 
und des gesellschaftlichen Reichtums ist die durch Arbeit, Urproduktion 
und unternehmerisches Handeln tätige Leistung. Das Zusammenwirken bei 
der Erzeugung der Güter und dem Erbringen von Dienstleistungen, weiter 
die Funktionsweise des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und schließlich 
die gerechte Verteilung des erwirtschafteten Erfolgs sind auf Bedingungen 
angewiesen, die von der öffentlichen Gewalt des Staates und seiner Rechts-
ordnung geschaffen und garantiert werden müssen. Da die Erhaltung und 
Vermehrung der Produktivität von der Rate des akkumulierten und für In-
vestitionen verfügbaren Kapitals abhängen, sind die Arbeitsweise des Kre-
ditapparats und die Verfügung über die Investitionsentscheidungen Schlüs-
selpunkte des wirtschaftlichen Systems. Die Politik der wohlfahrtsstaatli-
chen Demokratie begnügt sich nicht, den Rahmen individueller Arbeit und 
unternehmerischer Leistung zu gewährleisten und ggf. bei einem Mangel 
der daseinsnotwendigen Versorgung infolge eines „Marktversagens“ einzu-
greifen, sondern nimmt in Anspruch, Produktion und Verteilung durch Ge-
staltung und Lenkung intervenierend zu beeinfl ussen, um bestimmte wirt-
schafts-, sozial- und gesellschaftspolitische Ziele zu verwirklichen. Die 
wirtschaftlichen Größen Versorgung und Produktivität sind für den Staat 
und seine Wirtschaftspolitik in umfassendere Ziele und Zusammenhänge 
der allgemeinen Politik, der Gesellschaftspolitik und der Sozialpolitik ein-
geordnet. Auch die Wirtschaftsordnung selbst weist mit dem „Produktions-
faktor“ Arbeit über sich hinaus; denn die Arbeit ist nicht nur Beitragen zur 
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Erwirtschaftung des Sozialprodukts, sondern auch unentrinnbarer Schau-
platz menschlicher Selbstverwirklichung.

 2 2Bei einer typisierenden Vereinfachung lassen sich die realen Wirtschafts-
ordnungen auf zwei Wirtschaftsformen zurückführen, deren unterschei-
dendes Merkmal das Maß der Selbständigkeit ist, das der wirtschaftliche 
Prozeß gegenüber dem politischem Prozeß, vor allem gegenüber staatlichem 
Interventionismus besitzt. In der Wirtschaftsform der Plan- oder Zen-
tralverwaltungswirtschaft sind die wesentlichen Entscheidungen mit Aus-
nahme der privaten Konsumtion in der Hand des Staates kollektiviert, der 
alleiniger Eigentümer der Produktionsmittel ist. Bei dieser planwirtschaft-
lichen Bedarfsdeckung werden die Einzelpläne der Unternehmen und sons-
tigen Wirtschaftsbeteiligten durch den zentral für einen bestimmten Zeit-
abschnitt normativ festgelegten Gesamtplan ersetzt oder zumindest gebun-
den. Der staatliche Wirtschaftsplan disponiert auf der Grundlage politischer 
Entscheidungen über die Erzeugung, das Angebot und die Verteilung nach 
angenommenen Bedürfnissen des Gemeinwesens, so daß an die Stelle des 
für die Marktwirtschaft charakteristischen Tausches die Zuteilung tritt.

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 8. April 1968, die sich 
nach ihrer Präambel als eine „sozialistische Verfassung“ verstand, organisierte die 
„sozialistische Planwirtschaft“ nach dem „Grundsatz der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche“ und auf der Grundla-
ge des die Produktionsmittel umfassenden „Volkseigentums“ (Art.  9, 12 der DDR-Ver-
fassung).

 3 3In der Verkehrs- oder Marktwirtschaft sind die wirtschaftlich relevanten 
Entscheidungen über Produktion, Investition, Distribution und Konsum 
grundsätzlich den einzelnen Wirtschaftssubjekten überlassen. Bei dieser 
verkehrswirtschaftlichen Bedarfsdeckung gibt das private Interesse den 
Ausschlag. Die Einzelpläne der Unternehmen und der Haushalte werden 
durch den Tausch von Leistung und Gegenleistung vergesellschaftet und 
durch den von Angebot und Nachfrage abhängigen Marktpreis koordi-
niert. Institutionelle Voraussetzungen der dem Bewegungsprinzip des Wett-
bewerbs folgenden Marktwirtschaft sind die Privatautonomie, das Privatei-
gentum, die Berufs- und Gewerbefreiheit und die Vertragsfreiheit.

Siehe die in Art.  2 Abs.  1 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik vom 18. Mai 1990 (BGBl.  II S.  537) ausgesprochenen 
„Grundsätze“ und das ergänzende „Gemeinsame Protokoll über Leitsätze“ für die 
Rechtsanpassung.
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In der Grundlinie folgt die Bundesrepublik Deutschland einer Wirtschafts-
politik der „sozialen Marktwirtschaft“. In Anknüpfung an den Sozial-
staatssatz der Verfassung (Art.  20 Abs.  1 GG) wird damit die Verantwor-
tung der staatlichen Rechtsgemeinschaft für Wohlfahrt, Arbeit und soziale 
Sicherung bekräftigt, durch die das überkommene Staatsziel der Garantie 
für Freiheit und Eigentum modifi ziert wird. Nach dem Leitgedanken des 
„Ordo-Liberalismus“ der Freiburger Schule ist es die Aufgabe des Staates, 
die Bedingungen des unverfälschten Wettbewerbs zu gewährleisten und 
Fehlentwicklungen oder Mängel der marktwirtschaftlichen Verteilung und 
Allokation sozial- und gesellschaftspolitisch zu korrigieren.

 W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 5.  Aufl ., 1975; F. Böhm, Freiheit und 
Ordnung in der Marktwirtschaft, 1980; C. Chr. von Weizsäcker, Das Gerechtigkeitsproblem 
in der sozialen Marktwirtschaft, ZfW 47, 1998, S.  288.

Eine „Staatsfreiheit“ der Wirtschaft besteht nur unter dem Vorbehalt
– der Bereitstellung der normativen Rahmenbedingungen der Produktion, 

des Angebots und der Verteilung durch die staatliche Gesetzgebung,
– der staatlichen Garantie der Rechte und Pfl ichten des einzelnen, insbe-

sondere durch Risikovorsorge, Gefahrenabwehr und gerichtliche Durch-
setzung des Rechts,

– einer staatlichen Gewährleistung der Infrastruktur und der daseinsnot-
wendigen Versorgung, sei es durch Regulierung des privaten Angebots, 
sei es durch Eigentätigkeit der öffentlichen Hand,

– der Beeinfl ussung oder Förderung innovativer oder defi zitärer Wirt-
schaftsbereiche durch mittelbare oder unmittelbare Wirtschaftslenkung, 
ggf. Finanzhilfen, Globalsteuerung der Konjunktur, etc.

 4 4Der Wohlfahrtsstaat der parlamentarischen Demokratie beruht nach wie 
vor auf dem politischen und verfassungsrechtlichen Prinzip der national-
staatlichen Legitimität öffentlicher Gewalt und Garantie von Freiheit, 
Recht und Wohlfahrt. Der europäische Nationalstaat war auch schon vor 
den Weltkriegen, ungeachtet seiner prätendierten Souveränität, auf interna-
tionale Rechts- und Wirtschaftsbeziehungen angewiesen, hat sich jedoch 
nach dem Zweiten Weltkrieg und endgültig nach dem Ende des Kalten 
Krieges den Kooperationsbedingungen der europäischen Integration und 
der „offenen“ oder „globalen“ Weltwirtschaftsordnung unterwerfen müs-
sen. Das Thema „Staat und Wirtschaft“ bleibt exemplarisch, doch öffnet 
es sich durch Regeln und Vorkehrungen zwischenstaatlicher Zusammenar-
beit und überstaatlicher Föderation.
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 U. Scheuner/A. Schüle, Die staatliche Intervention im Bereich der Wirtschaft, VVDStRL 
11, 1954, S.  1, 75; U. Scheuner, Hrsg., Die staatliche Einwirkung auf die Wirtschaft, 1971; 
E. Steindorff, Wirtschaftsordnung und -steuerung durch Privatrecht? in: Festschrift für 
Ludwig Raiser, 1974, S.  621; R. Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Allgem. Teil, 1990; 
U. Di Fabio, Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, 2001; P. Badura, Wirtschaftsver-
waltungsrecht, in: E. Schmidt-Aßmann, Hrsg., Besonderes Verwaltungsrecht, 12.  Aufl ., 
2003, 3. Kap., Rdnr.  3 ff; M. Ruffert, Die Globalisierung als Herausforderung an das öffent-
liche Recht, 2004; J. Schwarze, Hrsg., Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts, 
2008.

2. Geschichte

 5 5Der Übergang von der auf dem Vorherrschen der agrarischen Produktion 
beruhenden Naturalwirtschaft des Mittelalters zur neuzeitlichen Verkehrs-
wirtschaft auf der Grundlage von Handel und Gewerbe (Handwerk und 
Manufaktur), zunächst in städtischen Lebensformen, brachte die großräu-
migen Nationalwirtschaften mit der neuen Herrschaftsform des modernen 
Staates hervor. Der Merkantilismus als Wirtschaftsform des absolutisti-
schen Fürstenstaates orientierte sich an der protektionistisch zu schüt-
zenden und staatlich zu fördernden einheimischen Wirtschaftskraft. Die-
sem Ziel diente auch die kolonialistische Landnahme der europäischen 
Großmächte. Die Geldwirtschaft, durch die die Staatsfi nanzen gespeist 
wurden, entwickelte Rechtsformen des Kredits, blieb aber auf eine Gold- 
oder Silberwährung angewiesen. Einkünfte aus öffentlichen Unternehmen 
und anderem Staatsbesitz, wie Forsten und Domänen, sowie der Verlei-
hung von Monopolen, durch die auch neue Industrien geschützt werden 
konnten, blieben neben dem modernen Instrument der Steuer von Gewicht 
für die Deckung der Staatsausgaben, vor allem zum Ausbau der Bürokratie 
und des stehenden Heeres. Die an den Universitäten gelehrten „Staatswis-
senschaften“, eng verbunden mit dem Öffentlichen Recht, dem Recht der 
Policey, gaben dem Fürstenstaat praktisches und theoretisches Rüstzeug.

 6 6Auf den Merkantilismus des absolutistischen Fürstenstaates folgte, zum 
Teil von revolutionären Umbrüchen begleitet, der Liberalismus des bürger-
lichen Verfassungsstaates. Die wirtschaftlichen Erfordernisse der kapitalis-
tischen Manufaktur und Industrie sprengten die merkantilistische Bevor-
mundung und Reglementierung. Die liberale Wirtschaftsidee, verbunden 
mit der politischen Idee der Aufklärung, forderte unter Berufung auf die 
„natürlichen“ Gesetze des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens, Freiheit 
der Wirtschaft vom Staat. Gewerbefreiheit und Freihandel in der Hand des 
vernunftgeleiteten homo oeconomicus würden mit dem privaten Erfolg des 
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Erwerbsstrebens zugleich die Prosperität der Nationalwirtschaft und die 
Befriedigung der sozialen Bedürfnisse bewirken.

„Das natürliche Bestreben jedes Menschen, seine Lage zu verbessern, ist, wenn es 
sich mit Freiheit und Sicherheit geltend machen darf, ein so mächtiges Prinzip, daß es 
nicht nur allein und ohne alle Hilfe die Gesellschaft zu Reichtum und Wohlstand führt, 
sondern auch hundert arge Hindernisse überwindet, mit denen die Torheit mensch-
licher Gesetze es allzuoft zu hemmen suchte“
(Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776).

 7 7Preußen hat die Gewerbefreiheit im Zuge der Stein-Hardenbergschen Re-
formen eingeführt; insbes. das Gesetz über die polizeilichen Verhältnisse 
der Gewerbe vom 7. September 1810 (GS 1810/11, S.  263). Die preußische 
Allgemeine Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 (GS S.  41) war das 
Vorbild der mit zahlreichen Änderungen fortgeltenden Gewerbeordnung 
für den norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869, heute Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl.  I S.  202), 
zuletzt geändert durch Art.  9 des Zweiten Gesetzes zum Abbau bürokra-
tischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft vom 
7. September 2007 (BGBl.  I S.  2246) und dann durch Art.  4 Abs.  14 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl.  I S.  2258). Vormals reichs-, jetzt bun-
desrechtlich kommt der Grundsatz der Gewerbefreiheit in §  1 Abs.  1 GewO 
zum Ausdruck:

Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses Ge-
setz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind.

Das überkommene Gewerberecht ist Gewerbepolizeirecht; denn es enthält 
grundsätzlich nur Regelungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, die aus der Gewerbetätigkeit zu befürchten sind. 
Mit der Gewerbefreiheit korrespondiert der Grundsatz der freien Gestal-
tung des Arbeitsvertrages (§  105 Abs.  1 Satz 1 GewO):

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Abschluß, Inhalt und Form des Arbeitsver-
trages frei vereinbaren, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften, Bestimmun-
gen eines anwendbaren Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung entgegen-
stehen.

 W. Treue, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, 2 Bde., 1973; W. Zorn, Einführung in die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 2.  Aufl ., 1974; W. Borchardt, Grundriß der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte, 1978; H. Hausherr, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, 4.  Aufl ., 
1981; P. Badura, Wirtschaftsverwaltungsrecht aaO., Rdnr.  13 ff.
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3. Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht

 8 8Die liberale Wirtschaftsidee und die von ihr bestimmte Rechtsordnung hat-
ten die Autonomie der Wirtschaft gegenüber dem politischen Prozeß in 
besonders weitgehendem Maß gefordert und verwirklicht. Dem entsprach 
es, daß sich das Recht der Wirtschaft im wesentlichen in den sachlichen 
Zusammenhängen des Privatrechts und des Polizeirechts entwickelte, dort 
auf der Basis von Privatautonomie und Vertragsfreiheit, hier nach dem Maß 
der Gewerbefreiheit und Gefahrenabwehr. Mit den Vorschriften über lästi-
ge Anlagen (§§  16 ff. GewO) und dem Titel VII über gewerbliche Arbeit-
nehmer (§§  105 ff. GewO) zeigte das Gewerberecht in Teilstücken ein neues 
Rechtsgebiet, das sich mit dem industriellen Aufschwung nach der Reichs-
gründung zu einem eigenen „Industrierecht“ entwickelte.

 H. Lehmann, Grundlinien des deutschen Industrierechts, in: Festschrift für E. Zitel-
mann, 1913; R. Piepenbrock, Der Gedanke eines Wirtschaftsrechts in der neuzeitlichen Li-
teratur bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, 1964; P. Badura, Das Verwaltungsrecht des li-
beralen Rechtsstaates, 1967; R. Stober, Quellen zur Geschichte des Wirtschaftsverwaltungs-
rechts, 1986.

 9 9Die wohlfahrtsstaatliche Umorientierung der Staatszwecke, die nach dem 
Krieg in das Verfassungsrecht Eingang fand – Abschnitt „Das Wirtschafts-
leben“ (Art.  151 bis 165) der Weimarer Reichsverfassung –, brachte die 
besonderen Arbeits- und Lehrgebiete des Wirtschaftsrechts und des Ar-
beitsrechts hervor. Das Prinzip der privatautonomen Wirtschaftsfreiheit 
verband sich nach der Maxime der Präambel der Reichsverfassung, „den 
gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern“, mit der Verantwortung der staat-
lichen Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit. Als Wirtschaftsrecht wur-
den die Rechtsvorschriften begriffen, durch die der Staat Organisation und 
Funktionsweise der Wirtschaft ordnet, beeinfl ußt und lenkt. Auf die Ver-
fassung blickend (vor allem die gemeinwirtschaftlichen Grundsätze und 
das wirtschaftsdemokratische Rätesystem), konnte die Vorstellung einer 
„Wirtschaftsverfassung“ Boden gewinnen.

 A. Nußbaum, Das neue deutsche Wirtschaftsrecht, 1920, 2.  Aufl ., 1922; J. Goldschmidt, 
Reichswirtschaftsrecht, 1923; J. Hedemann, Reichsgericht und Wirtschaftsrecht, 1929; Cl. 
Zacher, Die Entstehung des Wirtschaftsrechts in Deutschland. Wirtschaftsrecht, Wirt-
schaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassung in der Rechtswissenschaft der Weima-
rer Republik, 2002.

 10 10Die dem Wirtschaftsrecht eigentümliche „Sozialisierung des Rechtsstoffes“ 
(Nußbaum) führte das neue Rechtsgebiet aus dem Privatrecht hinaus und 
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gab ihm zunehmend das Gepräge eines öffentlich-rechtlichen Sachgebiets, 
des Wirtschaftsverwaltungsrechts, in dem das Gewerberecht aufging und 
das sich nicht mehr als Gewerbepolizeirecht darstellte. Die Habilitations-
schrift von Ernst Rudolf Huber „Wirtschaftsverwaltungsrecht. Institutio-
nen des öffentlichen Arbeits- und Unternehmensrechts“ (1932), die Bonner 
Antrittsvorlesung „Das Deutsche Reich als Wirtschaftsstaat“ (1931) fort-
setzend, wurde die Grundschrift des Rechtsgebiets. Sie ist in völliger Neu-
bearbeitung nach dem zweiten Krieg als 2. Aufl age erschienen (Wirtschafts-
verwaltungsrecht, 2.  Aufl ., 2 Bde., 1953/54). Seither ist das Wirtschaftsver-
waltungsrecht in Forschung und Lehre, Theorie und Praxis ein weit-
schichtiges Hauptgebiet des Besonderen Verwaltungsrechts geworden, 
neben dem (privaten) Wirtschaftsrecht mit dem Wettbewerbsrecht als 
Kernstück.

Die Inhaltsbestimmung und Abgrenzung des Wirtschaftsverwaltungs-
rechts (oder öffentlichen Wirtschaftsrechts) ist durch die in den Aufgaben 
des sozialen Rechtsstaates zu Tage tretende Verantwortung des Staates für 
die gerechte Ordnung der Wirtschaft und des wirtschaftlichen Prozesses 
vorgegeben, soweit öffentliche Verwaltung ausgeübt wird und Regelungen 
des öffentlichen Rechts maßgebend sind. Das Wirtschaftsverwaltungsrecht 
umfaßt Rechtssätze, durch die der Staat mit den Zielen der Gefahrenab-
wehr, der Lenkung und der Förderung auf den wirtschaftlichen Prozeß 
ordnend, gestaltend und leistend wirkt, indem er Aufgaben und Befugnisse 
der öffentlichen Verwaltung und öffentlich-rechtliche Rechte und Pfl ichten 
der am wirtschaftlichen Prozeß Beteiligten begründet.

 E. R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2.  Aufl ., 2 Bde., 1953/54; W. Fikentscher, 
Wirtschaftsrecht, 2 Bde., 1983; H. P. Ipsen, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 1985; E. Stein-
dorff, Einführung in das Wirtschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2.  Aufl ., 1985; 
R. Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Allgemeiner Teil, 1990; ders., Öffentliches Wirt-
schaftsrecht, Besonderer Teil, 2 Bde., 1995/96; ders. /Th. Vollmöller, Hrsg., Kompendium 
Öffentliches Wirtschaftsrecht, 3.  Aufl ., 2007; H. D. Jarass, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
3.  Aufl ., 1997; P. Badura, Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: E. Schmidt-Aßmann, Hrsg., Be-
sonderes Verwaltungsrecht, 12.  Aufl ., 2003 (bes. Rdnr.  1, 2); J. Rüthig/St. Storr, Öffent-
liches Wirtschaftsrecht, 2005; H.-W. Arndt/T. Fetzer, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 8.  Aufl ., 
2006, S.  693 ff.; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungsrecht und Wirtschaftsver-
waltungsrecht, 5.  Aufl ., 2008; P. M. Huber, Öffentliches Wirtschaftsrecht, in: E. Schmidt-
Aßmann/F. Schoch, Hrsg., Besonderes Verwaltungsrecht, 14.  Aufl ., 2008, 3. Kap.; F. Ritt-
ner/M. Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3.  Aufl ., 2008; U. Schliesky, 
Öffentliches Wirtschaftsrecht, 3.  Aufl ., 2008; R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwal-
tungsrecht, 16.  Aufl ., 2008; ders., Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 16.  Aufl ., 2008; 
J. Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2.  Aufl ., 2010.
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II. Politische Verfassung und „Wirtschaftsverfassung“

1. Die Verfassung als Staatsgrundgesetz

 11 11„Verfassung“ im juristischen Sprachgebrauch ist gleichbedeutend mit: Ver-
fassungsgesetz, Verfassungsurkunde, Verfassung im formellen Sinne. Das 
Verfassungsgesetz wird durch ein außerordentliches Verfahren der Recht-
setzung geschaffen, besitzt mit seinen Verfassungsnormen den Vorrang vor 
allen sonstigen Rechtsätzen der Rechtsordnung und kann nur in einem be-
sonderen Verfahren der Gesetzgebung geändert werden. Die Verfassung 
will die Grundlagen des Gemeinwesens, der politischen Ordnung und des 
politischen Prozesses durch Recht – also nicht durch moralische Grundsät-
ze oder durch politische Richtlinien – regeln. Sie ist, wenngleich mit unter-
schiedlicher normativer Kraft, sowohl Schranke oder Grenze der öffent-
lichen Gewalt, wie auch Ordnung oder Richtschnur für die politischen 
Institutionen und die sozialen und rechtlichen Beziehungen. Die Freiheits-
vorstellung des Liberalismus hatte die Fähigkeit der Verfassung, die Frei-
heiten und Rechte des einzelnen zu schützen und zu garantieren, in den 
Vordergrund gerückt. Auch in dieser Verfassungspolitik lag eine auf Umge-
staltung der gegebenen Verhältnisse gerichtete Aufgabe und Programma-
tik. In anderer Weise sind die sozialstaatlichen Aufgaben auf die gestalten-
den und zuteilenden Wirkungen der Verfassung angewiesen. Im Hinblick 
auf die Staatsaufgaben ist die Verfassung nicht nur Grenze der öffentlichen 
Gewalt, sondern auch – je nach der in ihr enthaltenen materiellen Regelung 
– Auftrag und Richtlinie für die Verwirklichung dieser Aufgaben, beson-
dern der sozialen Verantwortung des Staates, und schließlich ein Plan oder 
Entwurf, der Aufgaben normiert, ein Versuch, die politische Zukunft durch 
Leitgedanken und Direktiven für den politischen Prozeß und die Wirksam-
keit des Staates zu bestimmen.

 12 12Zu den Grundfragen des Gemeinwesens gehören auch die Wirtschafts-
ordnung und die Wirtschaftspolitik. Ausdrücklich oder implizit, d. h. durch 
Auslegung, sind der Verfassung daher die Grundprinzipien der Wirtschafts-
ordnung und der Wirtschaftspolitik sowie der Zuständigkeiten und Ver-
fahren der Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsverwaltung zu entnehmen. 
Die Verfassungen der liberalen Tradition sagen meistens über die Wirt-
schaftspolitik nur wenig und nur Allgemeines, stecken aber durch die 
Grundrechte der wirtschaftlichen Freiheit die Grenzen wirtschaftspoli-
tischer Gesetzgebung ausführlich ab. Der Aufstieg der sozialstaatlichen De-
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mokratie nimmt dem verfassungspolitischen Ziel der rechtsstaatlichen und 
freiheitssichernden Mäßigung der Staatsgewalt seine Bedeutung nicht, gibt 
ihm vielmehr eine neue Dimension. Doch treten objektive und eine staatli-
che Schutzpfl icht aufrufende Funktionen auch der wirtschaftlichen Frei-
heitsrechte deutlicher hervor. Der den Grundrechten zu entnehmende Ord-
nungsrahmen für die wirtschaftspolitische Gesetzgebung konzipiert eine 
Wirtschaftsverfassung, auch wenn spezifi sche Staatszielbestimmungen und 
sozialpolitische Rechtsverheißungen fehlen.

 L. Raiser, Wirtschaftsverfassung als Rechtsproblem, in: Festschrift für Julius von Gierke, 
1950, S.  181; C. Schmitt, Nehmen/Teilen/Weiden, 1953, in: Verfassungsrechtliche Aufsätze, 
1958, S.  489; K. J. Partsch, Die verfassungsmäßige Sicherung von Wirtschaftsprinzipien, 
Ordo VI, 1954, S.  19; E. Forsthoff, Von der sozialen zur technischen Realisation, Staat 9, 
1970, S.  145; H. Huber/E. Tuchtfeldt, Wirtschaftspolitische Ziele in der Verfassung?, 1970; 
P. Badura, Wirtschafts- und sozialpolitische Ziele in der Verfassung, in: F. F. Segado, ed., 
The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, 2003, S.  1827; ders., 
Grundrechte als Ordnung für Staat und Gesellschaft, in: D. Merten/H.-J. Papier, Hrsg., 
Handbuch der Grundrechte, Bd.  I, 2004, §  20; M. Ruffert, Zur Leistungsfähigkeit der Wirt-
schaftsverfassung, AöR 134, 2009, S.  197.

 13 13Die Weimarer Reichsverfassung versuchte, die überkommenen Institutio-
nen und Freiheiten des liberalen Wirtschaftsrechts mit verschiedenartigen 
sozialistischen und sozialreformerischen Grundsätzen und Einrichtungen 
zu verbinden. Sie blieb allerdings in diesem Punkte deutlich hinter dem 
Aufruf des Rats der Volksbeauftragten an das deutsche Volk vom 12. No-
vember 1918 zurück, der als ersten Satz aussprach: „Die aus der Revolution 
hervorgegangene Regierung, deren politische Leitung rein sozialistisch ist, 
setzt sich die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen.“

„Kein Teil der Verfassung zeigt so ausgeprägt sozialistische Züge wie dieser .  .  . Vieles 
von dem, was in dem fünften Abschnitt steht, ist entschieden sozialistisch gedacht .  .  . 
Immerhin bedeuten diese Bestimmungen nur einen gewissen Einfl uß der sozialisti-
schen Lehren, keineswegs deren volle Verwirklichung .  .  . Sie (sc. die WeimRVerf) ge-
bietet weder, noch läßt sie es auch nur zu, das Verhältnis des Staates zur Wirtschaft 
rein sozialistisch zu gestalten .  .  .“
(G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14.  Aufl ., 1933, S.  697 f.).

Der Fünfte Abschnitt des Zweiten Hauptteils (Grundrechte und Grund-
pfl ichten der Deutschen) der Weimarer Reichsverfassung „Das Wirtschafts-
leben“ wird mit einem Grundsatz eingeleitet (Art.  151 Abs.  1 WRV):

Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem 
Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In 
diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu sichern.
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Hierin kommt eine Bevorzugung des sozialen Prinzips vor den individu-
ellen Wirtschaftsfreiheiten zum Ausdruck, auf der anderen Seite aber auch 
die Fortsetzung der überkommenen Denkfi gur von der Freiheit und ihren 
„Grenzen“, die den Staat als Korrektor, nicht als Gestalter des Wirtschafts-
lebens versteht. Die Vorschrift wurde als Programmsatz für die Gesetzge-
bung und als Auslegungsregel aufgefaßt, nicht als Maßstab für das richter-
liche Prüfungsrecht.

„Die Vorschrift des Art.  151 Abs.  1 Satz 1 kann selbstverständlich nicht den Sinn ha-
ben, daß die Gültigkeit jeder Gesetzesvorschrift deshalb beanstandet werden könnte, 
weil sie den Anforderungen der Gerechtigkeit nach objektivem Maßstab nicht ent-
spräche“ (StGH Lammers/Simons IV, 190/199).

2. Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes?

 14 14In der auf das Grundgesetz bezogenen verfassungsrechtlichen Diskussion 
werden unter dem Stichwort der „Wirtschaftsverfassung“ die grundle-
genden Rechtsfragen der gegebenen Wirtschaftsordnung und der erlaubten 
oder geforderten Wirtschaftspolitik behandelt. Unter diesem Blickwinkel 
ist „Wirtschaftsverfassung“ der Sammelname für die Verfassungsnormen, 
die für die Ordnung und den Ablauf des wirtschaftlichen Prozesses wesent-
lich und dauerhaft maßgebend sind, hauptsächlich die Staatsziele wie das 
Sozialstaatsprinzip, und die Grundrechte. Normativ zugespitzt kann von 
„der Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes“ in dem Sinne gesprochen 
werden, daß das Grundgesetz eine bestimmte prinzipielle Entscheidung 
über die verfassungsrechtlich gebotene Wirtschaftsordnung getroffen hät-
te, mit der Folge, daß die Wirtschaftspolitik auf diesen prinzipiellen Rah-
men festgelegt wäre. Paradigmatisch dafür war die These Hans Carl Nip-
perdeys (Soziale Markwirtschaft und Grundgesetz, 3.  Aufl ., 1965), daß 
das Grundgesetz die „soziale Marktwirtschaft“ verfassungsrechtlich insti-
tutionalisiert habe. Diese Rechtsauffassung orientiert sich an einer objek-
tiv-rechtlichen Auslegung der Art.  2 Abs.  1 und 12 Abs.  1 GG, wonach die-
se wirtschaftlichen Freiheitsrechte die Institutionen des Wettbewerbs, der 
Gewerbefreiheit und einer freien Unternehmensordnung gewährleisteten. 
Dem Gesetzgeber stünden grundsätzlich nur „marktkonforme“ Regelungen 
offen. Der dem im „Streit um die Wirtschaftsverfassung“ entgegentretende 
Standpunkt geht dahin, daß die verschiedenen Direktiven und Schranken, 
die das Grundgesetz für die Wirtschaftspolitik aufgestellt hat, die wirt-
schaftspolitische Gesetzgebung nur in bestimmten einzelnen Hinsichten 
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binden, aber nicht prinzipiell zugunsten eines bestimmten Ordnungsmodell 
festlegen. Diese Auffassung gibt, vom praktischen Ergebnis aus gesehen, 
der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit einen größeren Spielraum und 
fi ndet ihre allgemeine Rechtfertigung in dem von der Verfassung vorausge-
setzten Grundgedanken, daß die Gesetzgebung der parlamentarischen De-
mokratie das wesentliche Verfahren der Gestaltung und Veränderung der 
Sozialordnung ist. Diese Rechtsauffassung hat sich unter dem Schlagwort 
von der „wirtschaftspolitischen Neutralität des Grundgesetzes“ durchge-
setzt. Der Gesetzgeber darf jede ihm sachgemäß erscheinende Wirtschafts-
politik verfolgen, sofern er dabei die bundesstaatliche Kompetenzvertei-
lung, den sozialstaatlichen Auftrag, die rechtsstaatlichen Verfassungs-
grundsätze und die grundrechtlichen Freiheiten und Garantien beachtet. 
Diese Doktrin betont die politische Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, 
ohne die verfassungsrechtlichen Bindungen zu negieren. Sie bedeutet dem-
nach nicht etwa eine wirtschaftspolitische „Offenheit“ des Grundgesetzes 
für die nur von politischer Zweckmäßigkeit oder Programmatik bestimmte 
Ordnung oder Umgestaltung der Wirtschaft. Das Bundesverfassungsge-
richt hat diesen Standpunkt in dem Urteil vom 20. Juli 1954 (BVerfGE 4, 
7/17 f.) zum Gesetz über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft 
vom 7. Januar 1952 rechtsgrundsätzlich eingenommen und in der Folgezeit 
mehrfach bekräftigt (BVerfGE 7, 377/400 – Apotheken; 50, 290/336 ff. – 
Mitbestimmung).

 E. R. Huber, Der Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht (1956), in: ders., Bewahrung 
und Wandlung, 1975, S.  215; H. F. Zacher, Aufgaben einer Theorie der Wirtschaftsverfas-
sung, in: Festschrift für Franz Böhm, 1965, S.  63; P. Badura, Die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zu den verfassungsrechtlichen Grenzen wirtschaftspolitischer Ge-
setzgebung im sozialen Rechtsstaat, AöR 92, 1967, S.  382; ders., Grundprobleme des Wirt-
schaftsverfassungsrechts, JuS 1976, 205; ders., Wirtschaftsverfassungsrecht, LdRW 30, 
1998; F. Rittner, Die wirtschaftsrechtliche Ordnung des Grundgesetzes, in: 40 Jahre Grund-
gesetz, Ringvorlesung Freiburg Brsg., 1989, S.  137; ders. /M. Dreher, aaO. (Rdnr.  10), §  2 
Wirtschaftsverfassung; K. W. Nörr, Im Wechselbad der Interpretationen: Der Begriff der 
Wirtschaftsverfassung im ersten Jahrzwölft der Bonner Republik, in: K. Acham/K. W. Nörr/
B. Schefold, Hrsg., Erkenntnisgewinne, Erkenntnisverluste, 1998, S.  356.

 15 15Das Grundgesetz zeigt eine deutliche Zurückhaltung in Fragen der Wirt-
schaftsordnung und -gestaltung. Das erklärt sich daraus, daß es als Verfas-
sung einer Gesellschaft mit überwiegend privatwirtschaftlichen Produkti-
onsverhältnissen konzipiert worden ist, aber auch aus den besonderen his-
torischen Umständen der Verfassungsgebung. Die Skepsis gegenüber nur 
programmatischen Verheißungen und Rechtszusicherungen verband sich 
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mit der Einsicht, daß die ungewisse politische Zukunft des geteilten und 
unter Besatzungshoheit stehenden Deutschlands und die Erfordernisse des 
Aufbaus und der wirtschaftlichen Rekonstruktion die Wirtschafts- und So-
zialpolitik Sache der gewählten Volksvertretung erscheinen ließ. Das Recht 
der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewer-
be, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswe-
sen), Art.  74 Abs.  1 Nr.  11 GG, die Überführung von Grund und Boden, 
von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft (Art.  74 Abs.  1 Nr.  15, 15 GG), die 
Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung (Art.  74 Abs.  1 
Nr.  16 GG) und die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeu-
gung und die Sicherung der Ernährung (Art.  74 Abs.  1 Nr.  17 GG) wurden 
als Materien der Bundesgesetzgebung ausgewiesen, soweit zur Wahrung 
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher 
Regelung besteht (Art.  72 Abs.  2 a. F. GG). Die Föderalismusreform (GG-
Novelle) vom 25. August 2006, BGBl.  S.  2034) hat das Recht des Laden-
schlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, 
der Messen, der Ausstellungen und der Märkte von der Materie „Recht der 
Wirtschaft“ ausgenommen und der Landesgesetzgebung zugewiesen. Das 
Gesetzgebungsrecht des Bundes für die Materien des Art.  74 Abs.  1 Nr.  16 
und 17 GG ist nicht mehr davon abhängig, daß die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- 
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetz-
liche Regelung erforderlich macht (Art.  72 Abs.  2 GG).

 W. Höfl ing/St. Rixen, Die Landes-Gesetzgebungskompetenz im Gewerberecht nach der 
Föderalismusreform, GewArch. 2008, 1; P. Szekalla, Das Recht der Wirtschaft im föderalen 
Bundesstaat, in: Festschrift für Hans-Werner Rengeling, 2008, S.  181.

Der Parlamentarische Rat hat einen anderen Weg eingeschlagen als die Na-
tionalversammlung von Weimar. Die Weimarer Reichsverfassung hatte in 
dem Abschnitt über das Wirtschaftsleben (Art.  151 bis 165) Programme 
und Grundsätze einer Wirtschaftsverfassung aufgestellt. Einige Landesver-
fassungen nach dem Kriege, so u. a. die Bayerische Verfassung, die Verfas-
sung Bremens, die Hessische Verfassung, und nach der Wiedervereinigung 
die Verfassung Brandenburgs, sind diesem Vorbild gefolgt. Die Verfassung 
für Rheinland-Pfalz weist seit der Novelle vom 8. März 2000 (GVBl. S.  65) 
in Art.  51 eine mit detaillierten Zielen verbundene Verankerung der sozi-
alen Marktwirtschaft als „Grundlage der Wirtschaftsordnung“ auf.
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 16 16Das Grundgesetz hat auf eine ausdrückliche Festlegung der Wirtschafts-
ordnung verzichtet. Es enthält jedoch eine Reihe von Vorschriften, Garan-
tien, Rechten und Freiheiten, denen eine wirtschaftsverfassungsrechtliche 
Tragweite nicht abgesprochen werden kann. Die Grundrechte schließen 
Freiheitsrechte („Abwehrrechte“), aber auch objektive Gewährleistungen, 
z. B. Institutsgarantien, und Schutzpfl ichten des Staates ein. Mit dem Aus-
legungsgedanken der „objektiven Wertordnung, die als verfassungsrecht-
liche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt“ (BVerfGE 7, 
198/205 – Lüth), wird den Grundrechten eine kodifi katorische Wirkung 
zugeschrieben. Damit wird zwar dem Grundgesetz nicht das Postulat oder 
die Garantie eines bestimmten Ordnungsmodells der Wirtschaft eingestif-
tet, aber doch eine Aufnahme wirtschaftspolitischer Prinzipien.

„Die bestehende Wirtschaftsverfassung enthält den grundsätzlich freien Wettbewerb 
der als Anbieter und Nachfrager auf dem Markt auftretenden Unternehmer als eines 
ihrer Grundprinzipien“
(BVerfGE 32, 311/317 – Werbung für Grabsteine).

Privatautonomie und Vertragsfreiheit (Art.  2 Abs.  1 GG), Berufs- und Un-
ternehmensfreiheit (Art.  12 Abs.  1 GG), Eigentumsgarantie (Art.  14 GG) 
und das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden (Art.  9 Abs.  1 GG) 
sind je für sich und in ihrem sachlichen Zusammenhang eine Schutzwehr 
der wirtschaftlichen Freiheit. Die Koalitionsfreiheit (Art.  9 Abs.  3 GG) ist 
ein individuelles Freiheitsrecht, aber weitergehend auch eine kollektive Ge-
währleistung des Verbandswesens der Koalitionen, der Tarifautonomie und 
des Arbeitskampfes sowie schließlich eine Institutsgarantie der Grundlagen 
des kollektiven Arbeitsrechts in Tarifvertragssystem, Betriebsverfassung 
und Mitbestimmung.

 17 17Neben den Grundrechten enthält das Grundgesetz wirtschaftsverfas-
sungsrechtlich erhebliche Aufgabennormen mit Staatszielbestimmungen 
unterschiedlicher Intensität:
– den Sozialstaatssatz (Art.  20 Abs.  1, 23 Abs.  1 Satz 1, 28 Abs.  1 Satz 1 

GG),
– die konjunkturpolitische Direktive der Wahrung der Erfordernisse des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art.  109 Abs.  2, 104 b Abs.  1 
Satz 1 Nr.  1, zuvor, Art.  115 Abs.  1 Satz 2 a. F. GG),

– das Gebot der Sicherung der Preisstabilität (Art.  88 Satz 2 GG),
– den Gesetzgebungsauftrag für das Recht der Wirtschaft und die Verhü-

tung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung (Art.  74 Abs.  1 
Nr.  11 und 16 GG),
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– die Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums durch den 
Ausgleich von Privatnützigkeit und Sozialgebundenheit (Art.  14 Abs.  1 
Satz 2 und Abs.  2 GG),

– den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Art.  20 a GG).
 18 18Das Grundgesetz hat sich von der Aufnahme programmatischer „Lebens-

ordnungen“ im Bereich der Wirtschaft ferngehalten. Ein – eher symbo-
lischer – Ausgleich dafür ist der Sozialstaatssatz. Der Sozialstaatssatz hebt 
die Verantwortung des Staates für die soziale Gerechtigkeit als eine vor-
dringliche Staatsaufgabe hervor und gibt damit der Gesetzgebung, mit der 
dieser Aufgabe durch Schutz, Leistungen und Sozialgestaltung nachge-
kommen wird, eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Legitimation. Die 
wohlfahrtsstaatlichen Verfassungsziele und die verfassungsrechtlichen 
Freiheiten und Garantien lassen sich in dem Prinzip des sozialen Rechts-
staats zusammenfassen.

 19 19Die wohlfahrtsstaatliche Dynamik der Demokratie ist Agens einer fort-
dauernden Verwirklichung des sozialen Rechtsstaates und kann als Legiti-
mierung der Sozialgestaltung und Umverteilung im Sinne „sozialer Gleich-
heit“ begriffen werden.

 H. F. Zacher, Soziale Gleichheit, AöR 93, 1968, S.  341.

Wirtschaftlenkung und Regulierung mit den Mitteln des öffentlichen 
Rechts und zunehmende privatrechtsgestaltende Gesetzgebung durch 
Schutz- und Ordnungsnormen des Verbraucher- und Mieterschutzes, des 
Wettbewerbsrechts und des Arbeitsrechts bestimmen vielfach nicht nur die 
Schranken, sondern auch den Inhalt der Privatautonomie und der Vertrags-
freiheit. Die intensivierte Verwirklichung der grundrechtlichen Schutz-
pfl ichten des Staates und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
sowie die Diskriminierungsverbote der besonderen Gleichheitssätze des 
Art.  3 Abs.  3 GG kommen als verfassungsrechtliche Aufträge und Direkti-
ven der Gesetzgebung und der richterrechtlichen Rechtsanwendung auch 
im Privatrechtsverkehr zur Geltung. Die Reform-Novelle vom 27. Oktober 
1994 (BGBl.  I S.  3146) hat dem Staat die Förderung der tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und das 
Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile aufgegeben (Art.  3 
Abs.  2 Satz 2 GG) und ausdrücklich jede Benachteiligung wegen einer Be-
hinderung verboten (Art.  3 Abs.  3 Satz 2 GG). Ziel des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) – Art.  1 des Gesetzes zur Umsetzung europä-
ischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung vom 14. August 2006 (BGBl.  I S.  1897) – ist, Benachteiligung aus 


